
ÖGK-Info  zu  Verzugszinsen  ab
2023
Ab 1.1.2023 werden für rückständige Beiträge Verzugszinsen in Höhe von 4,63 %
(p .a . )  verrechnet ,  wobe i  Verzugsz insen  anfa l len ,  so fern  d ie
Sozialversicherungsbeiträge  nicht  in  der  gesetzlichen  Zahlungsfrist  entrichtet
werden. Beiträge gelten grundsätzlich dann als zeitgerecht entrichtet, wenn sie
innerhalb  von  15  Tagen  nach  Fälligkeit  auf  dem  Konto  des  zuständigen
Krankenversicherungsträgers  gutgeschrieben  sind.  Bei  einer  (verspäteten)
Einzahlung innerhalb von drei Tagen (innerhalb der Respirofrist) nach Ablauf der
15-Tage-Frist treten keine Verspätungsfolgen ein.
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